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Statuten 

Carinthian Squash Club 

§ 1 Name, Sitz und Tätigkeitsbereich 

(1) Der Verein führt den Namen: Carinthian Squash Club 

(2) Er hat seinen Sitz in Feldkirchen in Kärnten und erstreckt seine Tätigkeit auf ganz Österreich. 

(3) Das Rechnungsjahr entspricht dem Kalenderjahr. 

(4) Der Verein ist berechtigt Zweigvereine mit eigener Rechtspersönlichkeit zu bilden. 

(5) Sofern es dem Vereinszweck dient, ist der Verein berechtigt 

a. sich an Kapitalgesellschaften zu beteiligen; 

b. Geldmittel oder sonstige Vermögenswertegemäß § 40a Z 1 BAO spendenbegünstigte Organisationen 

mit einer entsprechenden Widmung weiterzuleiten, sofern zumindest ein übereinstimmender 

Organisationszweck besteht; 

c. sich Erfüllungsgehilfen gemäß § 40 Abs 1 Bundesabgabenordnung (BAO) zu bedienen; 

d. teilweise oder zur Gänze für andere Organisationen als Erfüllungsgehilfe gemäß § 40 Abs 1 BAO tätig zu 

werden; 

e. unter Einhaltung der Bestimmungen des § 40a Z. 2 BAO Lieferungen und Leistungen an andere 

Organisationen zu erbringen; 

f. Geldmittel gemäß § 40b BAO für Preise und Stipendien zur Verfügung zu stellen; 

(6) Funktionsbezeichnungen in diesen Statuten verstehen sich in allen geschlechtlichen Formen. 

§ 2 Zweck 

(1) Der Zweck des Vereins ist die Förderung der körperlichen und geistigen Leistungsfähigkeit seiner Mitglieder 

durch Pflege aller Arten von Bewegung, insbesondere der Ausübung des Squash Sports. 

(2) Die Tätigkeit des Vereins ist nicht auf Gewinn ausgerichtet.  

(3) Der Verein ist überparteilich, und verfolgt nach seinen Statuten ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige 

Zwecke und ist daher ein gemeinnütziger Verein im Sinne der geltenden abgabenrechtlichen Bestimmungen (§§ 

34 bis 47 der Bundesabgabenordnung – BAO). Allfällige nicht im Sinne der §§ 34ff BAO begünstigten Zwecke 

sind den begünstigten Zwecken völlig untergeordnet und werden höchstens im Ausmaß von 10% der 

Gesamtressourcen verfolgt. 

§ 3 Mittel zur Erreichung des Vereinszwecks 

(1) Der Vereinszweck soll durch die in den Abs. 2 und 3 angeführten Tätigkeiten und finanziellen Mittel erreicht 

werden. 

(2) Für die Verwirklichung des Vereinszweckes vorgesehenen Tätigkeiten sind: 

a. Sport und Bewegung aller Art für alle Alters- und Leistungsgruppen, insbesondere die Ausübung des 

Squash-Sports; 

b. Veranstaltung von Wettbewerben, Turnieren, Meisterschaften, Sportfesten, sportlichen und 

gesellschaftlichen Veranstaltungen; 

c. Teilnahme an und Entsendung zu nationalen oder internationalen Wettbewerben, Turnieren oder 

Meisterschaften und Trainingslagern; 

d. Projektierung und Abhaltung von Kursen, Schulungen, Aus- und Fortbildungen, Lehrgängen, 

Sportprojekten, Vorträgen, Seminaren, Bildungs-, Fortbildungsreisen, Zusammenkünften oder 

Veranstaltungen zum Zwecke der Verbesserung der fachlichen Kenntnisse und Informationen; 

e. Erstellung, Gestaltung und Betrieb einer vereinseigenen Website sowie anderer elektronischer Medien 

aller Art; 

f. Erwerb, Errichtung, Ausgestaltung, Betrieb und Führung von, sowie Beteiligung an, Leistungszentren, 

Ausbildungs- oder Übungsstätten, Sporthallen, Sportanlagen, Vereinsheimen, Trainingszentren; 

g. Zusammenarbeit mit anderen Vereinen und Organisationen, die gleiche Ziele verfolgen; 
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h. Ausflüge, Wanderungen und gesellige Zusammenkünfte; 

i. Herausgabe von Publikationen fachlicher und allgemeiner Art; 

j. sonstige, den Vereinszweck fördernde Maßnahmen und Veranstaltungen; 

(3) Die erforderlichen finanziellen Mittel zur Erreichung des Vereinszwecks sollen aufgebracht werden durch: 

a. Beitrittsgebühren und Mitgliedsbeiträgen; 

b. Wettkampfgebühren und Lizenzen; 

c. Subventionen und Förderungen; 

d. Sponsoreneinnahmen; 

e. Werbeeinnahmen; 

f. Erteilung von Unterricht, Abhaltung von Kursen; 

g. Erträge aus Vereinsveranstaltungen; 

h. Geld- und Sachspenden, Sammlungen, Bausteinaktionen und sonstige Zuwendungen; 

i. Warenabgabe (Getränke, Speisen, Sportgeräte und Ausrüstung, Druckwerke etc.); 

j. Erbschaften, Vermächtnisse und Schenkungen; 

k. Vermögensverwaltung (z.B. Zinsen, sonstige Kapitaleinkünfte, Einnahmen aus Vermietung und 

Verpachtung usw. – Sportstätte, Kantine, …); 

l. Sportlerablösen; 

§ 4 Arten der Mitgliedschaft 

(1) Die Mitglieder des Vereins gliedern sich in ordentliche, außerordentliche und Ehrenmitglieder. 

(2) Ordentliche Mitglieder sind natürliche Personen, die sich voll an der Vereinsarbeit beteiligen.  

(3) Außerordentliche Mitglieder sind natürliche oder juristische Personen, die die Vereinstätigkeit vor allem durch 

Zahlung eines für sie festgesetzten Mitgliedsbeitrags fördern.  

(4) Ehrenmitglieder sind natürliche Personen, die hierzu wegen besonderer Verdienste um den Verein ernannt 

werden. 

§ 5 Erwerb der Mitgliedschaft 

(1) Die Aufnahme als Mitglied (mit Ausnahme der Ehrenmitgliedschaft) ist schriftlich beim Vorstand zu beantragen. 

(2) Über die Aufnahme der Mitglieder entscheidet der Vorstand endgültig. Die Aufnahme kann ohne Angabe von 

Gründen verweigert werden. 

(3) Die Ernennung zum Ehrenmitglied erfolgt auf Antrag des Vorstands durch die Generalversammlung. 

(4) Ordentliche Mitglieder von Zweigvereinen sind gleichzeitig ordentliche Mitglieder des Vereines. 

(5) Bis zur Entstehung des Vereins erfolgt die vorläufige Aufnahme von ordentlichen und außerordentlichen 

Mitgliedern durch die die Vereinsgründer, im Fall eines bereits bestellten Vorstands durch diesen. Diese 

Mitgliedschaft wird erst mit Entstehung des Vereins wirksam. Wird ein Vorstand erst nach Entstehung des 

Vereins bestellt, erfolgt auch die (definitive) Aufnahme ordentlicher und außerordentlicher Mitglieder bis dahin 

durch die Gründer des Vereins. 

§ 6 Beendigung der Mitgliedschaft 

(1) Die Mitgliedschaft erlischt durch Tod, bei juristischen Personen durch Verlust der Rechtspersönlichkeit, durch 

freiwilligen Austritt und durch Ausschluss. 

(2) Der Austritt kann nur zum Ende jedes Rechnungsjahres erfolgen. Er muss dem Vorstand mindestens drei Monate 

vorher schriftlich (per Brief oder E-Mail) mitgeteilt werden. Erfolgt die Anzeige verspätet, so ist sie erst zum 

nächsten Austrittstermin wirksam. Für die Rechtzeitigkeit ist das Datum der Postaufgabe maßgeblich. 

(3) Der Vorstand kann ein Mitglied nur aus wichtigen Gründen mit einfacher Mehrheit ausschließen. Als wichtige 

Gründe gelten: 

a. Rückstand bei Zahlungen, wenn ein Mitglied trotz zweimaliger schriftlicher Mahnung länger als vier 

Monate mit der Zahlung der Mitgliedsbeiträge, Beitrittsgebühren oder sonstiger Zahlungspflichten 

gegenüber dem Verein im Rückstand ist. Die Mahnungen dienen gleichzeitig als Gelegenheit zur 

Stellungnahme des betroffenen Mitglieds; eine gesonderte Anhörung des Mitglieds vor dem Ausschluss 

durch den Vorstand ist nicht erforderlich. Der Ausschluss kann ohne gesonderten Beschluss durch ein 
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damit beauftragtes Mitglied des Vorstands erfolgen. Gegen offene Forderungen des Vereins ist eine 

Aufrechnung mit allfälligen Gegenforderungen des Mitglieds unzulässig. Die Verpflichtung zur Zahlung 

der offenen Forderungen bleibt hiervon unberührt. Der Ausschluss kann durch Zahlung des 

ausständigen Betrages binnen einer Woche wieder rückgängig gemacht werden; 

b. Grobe Verletzung anderer Mitgliedspflichten oder des Ehrenkodexes; 

c. Unehrenhaftes Verhalten, das geeignet ist, dass Ansehen des Vereins zu beeinträchtigen oder das 

Vertrauensverhältnis zwischen Verein und Vereinsmitglied zu erschüttern; 

(4) Der Antrag auf Ausschluss eines Mitglieds kann nur von einem Vorstandsmitglied gestellt werden. Das 

betroffene Vereinsmitglied muss Gelegenheit erhalten, sich vor dem Ausschluss zu den erhobenen Vorwürfen 

mündlich oder schriftlich zu äußern. Die Entscheidung des Vorstands ist dem Mitglied schriftlich begründet 

mitzuteilen. 

(5) Gegen den Ausschlussbeschluss steht dem betroffenen Mitglied die Möglichkeit der Berufung an das 

vereinsinterne Schiedsgericht offen 

(6) Vom Zeitpunkt der Zustellung des Ausschlussbeschlusses bis zur endgültigen vereinsinternen Entscheidung über 

die Berufung ruhen die Rechte des Mitglieds, nicht jedoch die ihm obliegenden Pflichten. Mit dem Tag des 

Ausscheidens erlöschen alle Rechte des Vereinsmitgliedes. 

(7) Die Aberkennung der Ehrenmitgliedschaft kann aus den im Abs. 3 genannten Gründen von der 

Generalversammlung über Antrag des Vorstands beschlossen werden. 

§ 7 Rechte und Pflichten der Mitglieder 

(1) Die Mitglieder sind berechtigt, an allen Veranstaltungen des Vereins teilzunehmen und die Einrichtungen des 

Vereins, gegebenenfalls nach den vom Vorstand erstellten Richtlinien, zu beanspruchen zu beanspruchen.  

(2) Das Teilnahmerecht an der Mitgliederversammlung steht jedem Mitglied zu. Das Stimmrecht in der 

Generalversammlung sowie das aktive und passive Wahlrecht stehen nur den ordentlichen und den 

Ehrenmitgliedern zu, wobei jedes Mitglied eine Stimme hat. 

(3) Für die Ausübung des Stimm- und des aktiven Wahlrechts ist ein Mindestalter von 14 Jahren erforderlich. Für 

die Ausübung des passiven Wahlrechts ist die Volljährigkeit erforderlich. 

(4) Jedes Mitglied ist berechtigt, vom Vorstand die Ausfolgung der Statuten zu verlangen. 

(5) Mindestens ein Zehntel der Mitglieder kann vom Vorstand die Einberufung einer Generalversammlung 

verlangen. 

(6) Die Mitglieder sind in jeder Generalversammlung vom Vorstand über die Tätigkeit und finanzielle Gebarung des 

Vereins zu informieren. Wenn mindestens ein Zehntel der Mitglieder dies unter Angabe von Gründen verlangt, 

hat der Vorstand den betreffenden Mitgliedern eine solche Information auch sonst binnen vier Wochen zu 

geben. 

(7) Die Mitglieder sind vom Vorstand über den geprüften Rechnungsabschluss (Rechnungslegung) zu informieren. 

Geschieht dies in der Generalversammlung, sind die Rechnungsprüfer einzubinden. 

(8) Die Mitglieder sind verpflichtet, die Interessen des Vereins nach Kräften zu fördern und alles zu unterlassen, 

wodurch das Ansehen und der Zweck des Vereins Abbruch erleiden könnten.  

(9) Sie haben die Vereinsstatuten und die Beschlüsse der Vereinsorgane zu beachten und danach zu handeln. Sie 

haben den Ehrenkodex für Trainerinnen und Trainer, Instruktorinnen und Instruktoren, Übungsleiterinnen und 

Übungsleiter sowie alle Personen, die ehren-, neben- oder hauptberuflich im organisierten Sport in Österreich 

tätig sind, der von "100% Sport - Kompetenzzentrum für Chancengleichheit von Mann und Frau" auf seiner 

Homepage veröffentlicht wird, zu achten und danach zu handeln. 

(10) Die ordentlichen und außerordentlichen Mitglieder sind zur pünktlichen Zahlung der Beitrittsgebühr und der 

jeweiligen Mitgliedsbeiträge in der vom Vorstand jährlich beschlossenen Höhe verpflichtet. 

(11) Ehrenmitglieder sind von der Zahlung von Beitrittsgebühren und Mitgliedsbeiträgen befreit. 

(12) Bei Veranstaltungen des Vereins können die teilnehmenden Mitglieder zur Zahlung einer Teilnahmegebühr 

verpflichtet werden. 
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§ 8 Vereinsorgane 

(1) Organe des Vereins sind die Generalversammlung (§§ 9 und 10 dieser Statuten), der Vorstand (§§ 11 bis 13 

dieser Statuten), die Rechnungsprüfer (§ 14 dieser Statuten) und das Schiedsgericht (§ 15 dieser Statuten). 

(2) Eine vom Vorstand zu beschließende Geschäftsordnung kann die Tätigkeit der einzelnen Organe sowie nicht 

näher in den Statuten erläuterte interne Funktionen- und Zeichnungsberechtigungen regeln. 

§ 9 Generalversammlung 

(1) Die Generalversammlung ist die "Mitgliederversammlung" im Sinne des Vereinsgesetzes 2002 (VerG). Eine 

ordentliche Generalversammlung findet jährlich statt. 

(2) Eine außerordentliche Generalversammlung findet auf 

a. Beschluss des Vorstands oder der ordentlichen Generalversammlung; 

b. schriftlichen Antrag von mindestens einem Zehntel der Mitglieder; 

c. Verlangen der Rechnungsprüfer (§ 21 Abs. 5 erster Satz VereinsG); 

d. Beschluss der/eines Rechnungsprüfer/s (§ 21 Abs. 5 zweiter Satz VereinsG, § 11 Abs. 2 dritter Satz 

dieser Statuten); 

e. Beschluss eines gerichtlich bestellten Kurators (§ 11 Abs. 2 letzter Satz dieser Statuten) 

binnen sechs Wochen statt. 

(3) Sowohl zu den ordentlichen wie auch zu den außerordentlichen Generalversammlungen sind alle Mitglieder 

mindestens vier Wochen vor dem Termin schriftlich oder per E-Mail (an die vom Mitglied dem Verein 

bekanntgegebene Adresse) einzuladen. Die Anberaumung der Mitgliederversammlung hat unter Angabe einer 

vorläufigen Tagesordnung zu erfolgen. Die Einberufung erfolgt durch den Vorstand (Abs. 1 und Abs. 2 lit. a – c), 

durch die/einen Rechnungsprüfer (Abs. 2 lit. d) oder durch einen gerichtlich bestellten Kurator (Abs. 2 lit. e). 

(4) Zusätzliche Tagesordnungspunkte zur Generalversammlung können nur von ordentlichen Mitgliedern bis 

längstens zwei Wochen vor der Mitgliederversammlung (Einlangen) beim Vorstand schriftlich eingereicht 

werden. Anträge auf Änderungen der Statuten und Auflösung des Vereins können nur von Vorstandsmitgliedern 

oder einem Zehntel der Vereinsmitglieder eingebracht werden. Sofern zusätzliche Tagesordnungspunkte 

fristgerecht beantragt wurden, hat der Vorstand bis spätestens eine Woche vor der Mitgliederversammlung allen 

Vereinsmitgliedern eine endgültige vorgeschlagene Tagesordnung zu schicken. 

(5) Gültige Beschlüsse können nur zur Tagesordnung gefasst werden. 

(6) Bei der Generalversammlung sind alle Mitglieder teilnahmeberechtigt. Stimmberechtigt sind nur die ordentlichen 

und die Ehrenmitglieder. Jedes Mitglied hat eine Stimme. Die Übertragung des Stimmrechts auf ein anderes 

Mitglied im Wege einer schriftlichen Bevollmächtigung ist zulässig. Ein Mitglied darf jedoch nur höchstens zwei 

andere Mitglieder vertreten 

(7) Die Generalversammlung ist ohne Rücksicht auf die Anzahl der Erschienenen beschlussfähig.  

(8) Die Wahlen und die Beschlussfassungen in der Generalversammlung erfolgen in der Regel mit einfacher 

Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. Beschlüsse, mit denen das Statut des Vereins geändert oder der 

Verein aufgelöst werden soll, bedürfen jedoch einer qualifizierten Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen 

gültigen Stimmen. 

(9) Den Vorsitz in der Generalversammlung führt der Obmann, in dessen Verhinderung führt das an Jahren älteste 

anwesende Vorstandsmitglied den Vorsitz. 

(10) Ist die Abhaltung einer Generalversammlung unter Anwesenheit aller Teilnehmer aufgrund besonderer 

Umstände nicht möglich oder den Mitgliedern nicht zumutbar, so können Generalversammlungen auch ohne 

physische Anwesenheit der Teilnehmer (zum Beispiel via Online-Videokonferenz) abgehalten werden. In diesem 

Fall gelten die Bestimmungen für die Abhaltung von Mitgliederversammlungen unter physischer Anwesenheit 

der Teilnehmer sinngemäß, wobei eine technische Lösung zu wählen ist, die sicherstellt, dass alle 

teilnahmeberechtigten Mitglieder an der virtuellen Versammlung teilnehmen können. Die Entscheidung, ob eine 
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virtuelle Versammlung durchgeführt werden soll und welche Verbindungstechnologie dabei zum Einsatz kommt, 

wird vom Vorstand getroffen. 

§ 10 Aufgaben der Generalversammlung 

(1) Der Generalversammlung sind folgende Aufgaben vorbehalten: 

a. Entgegennahme der Jahresberichte und Entlastung des Vorstands; 

b. Entgegennahme und Genehmigung des Rechenschaftsberichts und des Rechnungsabschlusses unter 

Einbindung der Rechnungsprüfer; 

c. Wahl und Abberufung der Mitglieder des Vorstands sowie die Genehmigung der Kooptierung von 

Vorstandsmitgliedern durch den Vorstand und die Wahl und Abberufung der Rechnungsprüfer; 

d. Entscheidung über die Anzahl der Vorstandsmitglieder. 

e. Genehmigung von Rechtsgeschäften zwischen Vorstandsmitgliedern oder Rechnungsprüfern und dem 

Verein; 

f. Beschlussfassung über Statutenänderungen und die freiwillige Auflösung des Vereins; 

g. Beratung und Beschlussfassung über sonstige auf der Tagesordnung stehende Fragen. 

h. Verleihung und Aberkennung der Ehrenmitgliedschaft; 

i. Der Vorstand ist verpflichtet, in der Mitgliederversammlung die Mitglieder über die Tätigkeit und die 

finanzielle Gebarung des Vereins zu informieren. Wenn mindestens ein Zehntel der Mitglieder dies unter 

Angabe von Gründen verlangt, hat der Vorstand eine solche Information den betreffenden Mitgliedern 

auch sonst binnen vier Wochen ab Einlangen des Begehrens zu geben. 

§ 11 Vorstand 

(1) Der Vorstand ist das Leitungsorgan des Vereins im Sinn des § 5 Abs. 3 Vereinsgesetz und besteht aus zumindest 

zwei Mitgliedern und höchstens aus sechs Mitgliedern. Über die Zahl der Vorstandsmitglieder, die 

Funktionsverteilung und eine allfällige Geschäftsordnung entscheidet die Generalversammlung bei der Bestellung 

des Vorstands. 

(2) Der Vorstand wird von der Generalversammlung gewählt. Der Vorstand hat bei Ausscheiden eines gewählten 

Mitglieds das Recht, an seine Stelle ein anderes wählbares Mitglied zu kooptieren, wozu die nachträgliche 

Genehmigung in der nächstfolgenden Generalversammlung einzuholen ist. Fällt der Vorstand ohne 

Selbstergänzung durch Kooptierung überhaupt oder auf unvorhersehbar lange Zeit aus, so ist jeder 

Rechnungsprüfer verpflichtet, unverzüglich eine außerordentliche Generalversammlung zum Zweck der Neuwahl 

eines Vorstands einzuberufen. Sollten auch die Rechnungsprüfer handlungsunfähig sein, hat jedes ordentliche 

Mitglied, das die Notsituation erkennt, unverzüglich die Bestellung eines Kurators beim zuständigen Gericht zu 

beantragen, der umgehend eine außerordentliche Generalversammlung einzuberufen hat. 

(3) Zusätzlich zum Wahlvorschlag des amtierenden Vorstands können ordentliche Mitglieder Wahlvorschläge 

schriftlich einreichen. Diese müssen spätestens zwei Wochen vor der Generalversammlung beim Vorstand 

einlangen. Die Wahl erfolgt grundsätzlich offen durch Handzeichen. Auf Antrag und Beschluss der 

Generalversammlung kann die Wahl als geheimer Wahlgang durchgeführt werden, sofern der Antrag als 

Tagesordnungspunkt angeführt ist. Sollte im ersten Wahlgang kein Kandidat die absolute Mehrheit der gültigen 

abgegebenen Stimmen erreichen, findet eine Stichwahl zwischen den beiden Kandidaten mit den meisten 

Stimmen statt.  

(4) Die Funktionsperiode des Vorstands beträgt sechs Jahre; Wiederwahl ist unbeschränkt möglich. Jede Funktion 

im Vorstand ist persönlich auszuüben. 

(5) Der Vorstand wird vom Obmann schriftlich oder mündlich einberufen. Bei Verhinderung darf jedes sonstige 

Vorstandsmitglied den Vorstand einberufen. 

(6) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn alle seine Mitglieder eingeladen wurden und mindestens die Hälfte von 

ihnen anwesend ist. 

(7) Der Vorstand fasst seine Beschlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit; bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des 

Vorsitzenden den Ausschlag. Bei nur zwei Vorstandsmitgliedern müssen Beschlüsse einstimmig gefällt werden. 

(8) Den Vorsitz führt der Obmann. Bei Verhinderung obliegt der Vorsitz dem an Jahren ältesten anwesenden 

Vorstandsmitglied oder jenem Vorstandsmitglied, das die übrigen Vorstandsmitglieder einstimmig dazu 

bestimmen. 
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(9) Außer durch den Tod und Ablauf der Funktionsperiode (Abs. 3) erlischt die Funktion eines Vorstandsmitglieds 

durch Enthebung (Abs. 9) und Rücktritt (Abs. 10). 

(10) Die Generalversammlung kann jederzeit den gesamten Vorstand oder einzelne seiner Mitglieder entheben. Die 

Enthebung tritt mit Bestellung des neuen Vorstands bzw. Vorstandsmitglieds in Kraft. 

(11) Die Vorstandsmitglieder können jederzeit schriftlich ihren Rücktritt erklären. Die Rücktrittserklärung ist  an den 

Vorstand, im Falle des Rücktritts des gesamten Vorstands an die Generalversammlung zu richten. Der Rücktritt 

darf nicht zur Unzeit erfolgen, sodass dem Verein daraus Schaden erwüchse. 

§ 12 Aufgaben des Vorstands 

(1) Dem Vorstand obliegt die Leitung des Vereins. Ihm kommen alle Aufgaben zu, die nicht durch die Statuten einem 

anderen Vereinsorgan zugewiesen sind. In seinen Wirkungsbereich fallen insbesondere folgende 

Angelegenheiten: 

a. Einrichtung eines den Anforderungen des Vereins entsprechenden Rechnungswesens mit laufender 

Aufzeichnung der Einnahmen/Ausgaben und Führung eines Vermögensverzeichnisses als 

Mindesterfordernis; 

b. Festsetzung der Höhe der jeweiligen Mitgliedsbeiträge und Beitrittsgebühren 

c. Erstellung des Jahresvoranschlags, des Rechenschaftsberichts und des Rechnungsabschlusses; 

d. Vorbereitung und Einberufung der Generalversammlung in den Fällen des § 9 Abs. 1 und Abs. 2 lit. a – c 

dieser Statuten; 

e. Information der Vereinsmitglieder über die Vereinstätigkeit, die Vereinsgebarung und den geprüften 

Rechnungsabschluss; 

f. Verwaltung des Vereinsvermögens; 

g. Aufnahme und Ausschluss Vereinsmitgliedern; 

h. Führung einer Mitgliederliste 

i. Aufnahme und Kündigung von Angestellten des Vereins. 

j. Bekanntgabe einer Statutenänderung, die Einfluss auf die abgabenrechtlichen Begünstigungen hat, an 

das zuständige Finanzamt binnen einer Frist von einem Monat. 

§ 13 Besondere Obliegenheiten einzelner Vorstandsmitglieder 

(1) Der Obmann führt die laufenden Geschäfte des Vereins. Die übrigen Vorstandsmitglieder unterstützen den 

Obmann bei der Führung der Vereinsgeschäfte. 

(2) Der Obmann ist organschaftlicher Vertreter des Vereins. Er vertritt den Verein nach außen. Schriftliche 

Ausfertigungen und Bekanntmachungen des Vereines, insbesondere den Verein verpflichtende Urkunden, sind 

vom Obmann und von einem weiteren Vorstandsmitglied, sofern sie jedoch Geldangelegenheiten betreffen, vom 

Obmann und vom Kassier gemeinsam zu unterfertigen. Rechtsgeschäfte zwischen Vorstandsmitgliedern oder 

Vorstandsmitgliedern nahe stehenden Personen und dem Verein bedürfen der Zustimmung aller 

Vorstandsmitglieder. Weitere Beschränkungen können in einer gesonderten Geschäftsordnung bestimmt 

werden. 

(3) Bei Gefahr im Verzug ist der Obmann berechtigt, auch in Angelegenheiten, die in den Wirkungsbereich der 

Generalversammlung oder des Vorstands fallen, unter eigener Verantwortung selbständig Anordnungen zu 

treffen; im Innenverhältnis bedürfen diese jedoch der nachträglichen Genehmigung durch das zuständige 

Vereinsorgan. 

(4) Der Obmann führt den Vorsitz in der Generalversammlung und im Vorstand. 

(5) Der Schriftführer führt die Protokolle der Generalversammlung und des Vorstands. 

(6) Der Kassier ist für die ordnungsgemäße Geldgebarung des Vereins verantwortlich. 

§ 14 Rechnungsprüfer 

(1) Der Verein hat zwei Rechnungsprüfer, die jedoch keine Vereinsmitglieder sein müssen. Sie werden von der 

Generalversammlung auf die Dauer von sechs Jahren gewählt. Wiederwahl ist unbeschränkt möglich. 

(2) Die Rechnungsprüfer dürfen keinem Organ – mit Ausnahme der Generalversammlung – angehören, dessen 

Tätigkeit Gegenstand der Prüfung ist. 
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(3) Rechtsgeschäfte zwischen Rechnungsprüfern und Verein bedürfen der Genehmigung durch die 

Generalversammlung. Im Übrigen gelten für die Rechnungsprüfer die Bestimmungen des § 11 Abs. 8 bis 10 

sinngemäß. 

(4) Die Rechnungsprüfer haben die Finanzgebarung des Vereins im Hinblick auf die Ordnungsmäßigkeit der 

Rechnungslegung und die statutengemäße Verwendung der Mittel innerhalb von vier Monaten ab Erstellung der 

Einnahmen- und Ausgabenrechnung bzw. des Jahresabschlusses zu prüfen. Der Vorstand hat den 

Rechnungsprüfern die erforderlichen Unterlagen vorzulegen und die erforderlichen Auskünfte zu erteilen. Die 

Rechnungsprüfer haben der Generalversammlung über das Ergebnis der Überprüfung zu berichten. Der 

Prüfungsbericht hat die Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung und die statutengemäße Verwendung der 

Mittel zu bestätigen oder festgestellte Gebarungsmängel oder Gefahren für den Bestand des Vereins 

aufzuzeigen. Weiters müssen Insichgeschäfte sowie ungewöhnliche Einnahmen oder Ausgaben aufgezeigt 

werden. 

§ 15 Schiedsgericht 

(1) Zur Schlichtung von allen aus dem Vereinsverhältnis entstehenden Streitigkeiten ist das vereinsinterne 

Schiedsgericht berufen. Es ist eine „Schlichtungseinrichtung“ im Sinne des Vereinsgesetzes 2002 und kein 

Schiedsgericht nach den §§ 577 ff ZPO. 

(2) Das Schiedsgericht setzt sich aus drei ordentlichen Vereinsmitgliedern zusammen. Es wird derart gebildet, dass 

ein Streitteil dem Vorstand ein Mitglied als Schiedsrichter schriftlich namhaft macht. Über Aufforderung durch 

den Vorstand binnen sieben Tagen macht der andere Streitteil innerhalb von 14 Tagen seinerseits ein Mitglied 

des Schiedsgerichts namhaft. Nach Verständigung durch den Vorstand innerhalb von sieben Tagen wählen die 

namhaft gemachten Schiedsrichter binnen weiterer 14 Tage ein drittes ordentliches Mitglied zum Vorsitzenden 

des Schiedsgerichts. Bei Stimmengleichheit entscheidet unter den Vorgeschlagenen das Los. Die Mitglieder des 

Schiedsgerichts dürfen keinem Organ – mit Ausnahme der Generalversammlung – angehören, dessen Tätigkeit 

Gegenstand der Streitigkeit ist. 

(3) Das Schiedsgericht fällt seine Entscheidung bei Anwesenheit aller seiner Mitglieder mit einfacher 

Stimmenmehrheit. Den Streitparteien ist die Möglichkeit zu bieten, sich zum Streitgegenstand mündlich oder 

schriftlich zu äußern. Das Schiedsgericht kann, sofern es dies für zweckdienlich erachtet, eine mündliche 

Verhandlung mit Beteiligung der Streitparteien ansetzen. Es entscheidet nach bestem Wissen und Gewissen. Der 

Vorsitzende des Schiedsgerichts ist für die Ausfertigung der Entscheidung verantwortlich, die jedenfalls eine 

Begründung zu enthalten hat. Die Entscheidungen des Schiedsgerichts sind vereinsintern endgültig.  

(4) Nennt der Antragsgegner binnen einer Frist von vierzehn Tagen nach Nennung des Schiedsrichters durch den 

Antragsteller keinen Schiedsrichter oder nennt es nicht binnen angemessener Frist ein Ersatzmitglied (Punkt 

15.2), so gilt dies als Einverständnis mit dem Antrag. 

§ 16 Auflösung des Vereins 

(1) Die freiwillige Auflösung des Vereins kann nur in einer Generalversammlung, die diesen Tagesordnungspunkt 

bereits in der Einladung ausdrücklich enthält, und nur mit Zweidrittelmehrheit der abgegebenen gültigen 

Stimmen beschlossen werden. 

(2) Die Generalversammlung hat bei einer Auflösung des Vereins auch – sofern Vereinsvermögen vorhanden ist – 

über die Abwicklung zu beschließen und einen Abwickler zu berufen. Sofern die Mitgliederversammlung nichts 

Abweichendes beschließt, ist der Obmann der vertretungsbefugte Liquidator. 

(3) Im Falle der freiwilligen oder behördlichen Auflösung des Vereins sowie bei Wegfall des bisherigen begünstigten 

Vereinszwecks muss das Vereinsvermögen, soweit dies möglich und erlaubt ist, soweit an die Mitglieder verteilt 

werden, als es den Wert der von diesen geleisteten Einlagen nicht übersteigt. Das darüber hinaus verbleibende 

Vermögen muss im Sinne der §§ 34 ff BAO gemeinnützigen Organisation (die einen Zweck hat, der dem 

Vereinszweck im Sinne des Punktes 2. der Statuten entspricht oder zumindest nahe kommt) zu übertragen und 

zwar mit der Auflage, dieses Vermögen ausschließlich für gemeinnützige Zwecke im Sinne der §§ 34 ff BAO zu 

verwenden. 

(4) Der vertretungsbefugte Liquidator hat die Auflösung binnen vier Wochen nach Beschlussfassung der 

zuständigen Vereinsbehörde schriftlich anzuzeigen. 


